
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/2/1 3Ob398/60,
2Ob202/13i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1961

Norm

ABGB §1039

ABGB §1205

Rechtssatz

Festhalten an der Rechtsprechung, daß bei faktischer Verhinderung eines Gesellschafters bürgerlichen Rechts und bei

Weiterbenützung seiner Anteilsrechte ohne seine Zustimmung durch den anderen Gesellschafter dieser als

Geschäftsführer ohne Auftrag rechnungslegungspflichtig ist.
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